
KOOPERRATIONSVEREINBARUNG 
zum Programm "Kultur in Schule und Verein" 

 

 

Zwischen  

dem Verein  

Anschrift:(Straße, PLZ, Ort):  

Tel., e-mail  

vertreten durch  

 

 

 

und 

der Schule  

Anschrift:(Straße, PLZ, Ort):  

Tel., e-mail  

vertreten durch  

 

 

 

sowie 

dem Schulträger  

Anschrift:(Straße, PLZ, Ort):  

Tel., e-mail  

vertreten durch  

 

 

wird nachfolgende Vereinbarung geschlossen: 



 

§ 1 Gegenstand 

An der oben genannten Schule wird auf der Grundlage des RdErl. des MK vom 1.8.2007 – 
„Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für bildungsbezogene Projekte und 
Angebote“ in der derzeit geltenden Fassung sowie der beigefügten Konzeption des Vereins 
das Projekt: 

vorbehaltlich der Bewilligung des Antrages auf Gewährung von Fördermitteln durchgeführt. 

 
§ 2 Inhalt 

Die Partner bekunden ihr gemeinsames Interesse an der kulturellen Förderung von Kindern 
und Jugendlichen im Rahmen der örtlichen, schulischen und vereinsseitigen Möglichkeiten 
bezüglich der personellen und materiellen Voraussetzungen. Die Vereinbarung regelt die 
Zusammenarbeit zwischen dem Verein, der Schule sowie dem Schulträger und benennt 
deren Aufgaben und Leistungen. 

 
§ 3 Vertragsdauer 

Die vorliegende Vereinbarung gilt für die Laufzeit des Projektes. 

Das Projekt beginnt am  und endet am  

 
§ 4 Weisungsbefugnis 

Die Fachkräfte sind Beschäftigte des Vereins. Die Schulleiterin/der Schulleiter ist in Fragen 
des Hausrechts in entsprechender Anwendung von § 26 Abs. 6 Satz 2 SchulG LSA 
gegenüber dem/den im Projekt Beschäftigten weisungsberechtigt. 

 
§ 5 Kündigung 

Die Vereinbarung kann von den Parteien unter Wahrung einer Frist von drei Monaten 
gekündigt werden, wenn nach Einschätzung einer Partei die verfolgte Zielsetzung nicht mehr 
erreicht werden kann. 

§ 6 Änderungen 

Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. 

   

Ort, Datum  Verein 

   

Ort, Datum  Schule 

   

Ort, Datum  Schulträger 

 

 


